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| Die
ersten Biindnisse der Il Biinde
‘mit Frankreich.

Vortrag, gehalten am 24. Mérz 1914 in der
histor. antiq. Gesellschaft

Von

Prof, Dr. C. Jecklin.
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Das erste halbe Jahrhundert nach dem Schwabenkrieg ist,
soviel wir sehen, die Zeit kder Entstehung der groBen Parteien,
deren stindiger Kampf einen Grundzug ider biindnerischen Ge-
schichte bis zum Untergang der alten Staatsform bildet. Ihren
ersten Ursachen nachzugehen, diirfte also nicht ohne Interesse
seln. '

Die Hauptursache und auch die Veranlassung zu den Zer-
wiirfnissen, die schon in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts
in Biinden ausbrachen, ist in den auswirtigen Biindnissen, ins-
besondere dem mit Frankreich, zu suchen.

- Es ist bekannt, daB bald nach der moérderischen Schlacht
von St. Jakob an der Birs der franzosische Konig mitiden Orten
der Schweiz in ein Bundesverhiltnis trat, das sich bald zu 'einem
Soldvertrag umgestaltete und das von jedem folgenden Konig er-
neuvert wurde. Welchen Wert Frankreich auf diese Verbindung
mit den Eidgenossen legte, ergibt sich aus dem Vortrag! des fran-
zdsischen Gesandten, des Bischofs von Sens, vor der Tagsatzung
vom 1. Mirz 1499 (also wihrend des Schwabenkrieges), worin
er ausfiithrte, sein Koénig habe die Hilfe der Eidgenossen mnicht
etwa notig- er sei mit dem Papst, den Koénigen von Spanien,
Portugal, England, Ungarn, Schottland, auch mit dem Herzog
Philipp, den Venedigern, Florentinern und andern seiner Feinde
vollig zu Frieden gekommen, betrachte aber der Eidgenossen
streitbares Wesen und die guten Dienste, welche man gegen-
seiliz aus den Vereinigungen zu Zeiten seiner Vorfahren, der
Konige Ludwig und Karl, gezogen, und anerbiete nun in unsern
Néten Hilfe an Mannschaft und Geld. Wenn zwischen Frank-
reich und den Eidgenossen eine solche Vereinigung zu gegen-
seitiger Hilfe abgeschlossen sei, so werden sie die griffte Macht
in der Christenheit bilden wund allen ihren Feinden Schrecken
einjagen. :

—

1E A III. 1. S. 597.
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Bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren -die ritischen
Biinde mit Frankreich in keine offizielle Berithrung gekommen.
Das muBte sich aber dndern, sobald Frankreich in Oberitalien,
und zwar in der Biinden benachbarten Lombardei festen Fuf
faBte. Zwar stelit Ed. Rott? einen franzosisch-biindnerischen
Vertrag vor 1509 trotz seiner Erwidhnung im Mercure Frangais3
in Abrede; allein ein solcher ist zweifellos als geschichtlich an-
zusehen. Die Urkunde_ dariiber liegt in unserem Staatsarchiv¢,
ausgestellt von Karl VIII. zu Lyon am 24. Januar 1496. Darin
bezeugt der Konig, daB seine lieben und grofiméichtigen Freunde,
Richter, Amminner, Amtleute und Gemeinde de Grobund lige
grisee gemeiniglich genannt an ihn das Gesuch gestellt, sie in
das Freundschaftsbiindnis (mit den Eidgenossen) auch aufzu-
nehmen, was er ihnen gewihrt, und zwar nimmt er sie auf wie
einen der Kantone des alten Bundes oberdeutscher Lande (d. h.
der Eidgenossen), und er verspricht ihnen jihrlich 2000 Livres
Pension und die gleichen Vorrechte und Vergilinstigungen wie
den Eidgenossen, vorausgesetzt, dafl auch sie ihren Verspre-
chungen nachkommen.

Wozu sich die vom Grobund lige grisee verpflichteten (que
nobis promiserunt), ist leider in der Urkunde des Konigs nicht
ausgefiilhrt. Worin bestand das? Das mufl in dem Gegenbrief
enthalten gewesen sein, den der andere Vertragschliefende dem
Konig ausstellte, der jedoch, nach dem Inventaire sommaire von
Rott, in den franzosischen Archiven fehlt. Es ist aber wohl nicht
zu bezweifeln, dafl die Bedingungen ihnlich denjenigen waren,
unter denen sich die eidgendssischen Orte verpflichteten: Ge-
statlung der Werbung auf Ansuchen; Zahlung eines Monats-
soldes von 41 fl. th. an jeden Stldner; Einschluf des Konigs
in Friedensschliisse; Erstreckung des Vertrages auf Lebenszeit
des Konigs.s \ _

Mit wem hat sich Karl VIII. verbiindet? Die lateinisch ver-
faBte Urkunde nennt: Judex, amani, officiarii et comunitas de

2 E. Bott, Mery de Vic et Padovino, S. 7.

2 VIII. 338.

¢ Abgedruckt in den Urkunden zur Staatsgeschichte, 2. 67. (Jah-
resber. der Hist.-ant. Ges. 1892)

5 E. Al III. 1. S. 736.
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Grobund lige. grisee vulgo nuncupati. Schief¢ sieht deshalb als
sicher an, daB eben nur der Obere Bund die Vereinigung mit
Frankreich eingegangen sei, und zieht daraus den SchluBl, daf
dieser Obere Bund franzésisch gesinnt gewesen sei; er erinnert
im Gegensatz dazu an die im Jahre 1500 abgeschlossene Ver-
einigung der beiden andern Biinde mit Osterreich, von der
wiederun: der Obere Bund sich fernhielt. Es wiirde sich also
schon damals ein politischer Gegensatz zwischen dem zu Frank-
reich hinneigenden Oberen Bund und den beiden anderen, zu
Osterreich haltenden Biinden herausgebildet haben. Allein fiir
ganz sicher halte ich das nicht; mir scheint die Frage:der Unter-
suchung wert, ob nicht unter dem Ausdruck Grobund lige grisee
alle drei Biinde gemeint seien. _

Das neue Staatswesen, das sich im Verlaufe des 15. Jahr-
hunderts in den ritischen Bergen bildete und micht bloB durch
zahlreiche gemeinsame Tagungen, sondern auch durch den Kriegs-
zug nach dem Veltlin sich als ein wirkliches Staatsgebilde aus-
wies, filhrte anfangs noch keinen allgemein gebriiuchlichen Namen.
Die Eidgenossen nannten es meistens die Churwalchen, die Piind
in Churwalchen, Gemein Dry Piinth in Churwalhen oder auch
das Curer land’; es heilit auch wohl etwa ,die Engadiner und
Curwalen. Bei den Italienern hieBen sie etwa gli Agnedind,
Agnelini (Engadiner), meistens aber gli Grizoni. Die Oster-
reicher (Tiroler) verwenden schon im 15. Jahrhundert die Ge-
samtbezeichnung Grau Biind fir das ganze neue Staatswesen.
So erlift einmal (3. Dezember 1496) Kénig Maximilian eine
Instruktion fiir seine Gesandtschaft an die ,,Graben Piind* oder
an die Drey Graben Pundt, und die Rite in Innsbruck sprechen
dem Konig die Befiirchtung aus, die Graben Piinden konnten sich
mit den Eidgenossen verbiinden; ein andermal wieder spricht
Maximiliann von den ,Grawen Piindten in Churwalhen'. So
spricht auch Nik. Schradin in seiner 1500 gedruckten poetischen
Beschreibung des Schwabenkriegs bestindig vom Lande als den
wgrawen piintten, den dry grawen piindt®.

6 Jahrbuch fir Schweizergesch. 23. 35.

7 Belege in den Eidg. Abschieden und Materialien zur Standes-
und Landesgeschichte an versch. Orten.
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Ist also die Bezeichnung die Grauen Biind schon um 1500
fiir unser Land nicht selten, so kommt es vor, daf iauch die Ein-
zahl: der Grau Bund, sich, wenigstens nach meinem Dafiirhalten,
auf alle drei Biinde bezieht.

Im Entwurf eines Friedensvertrages zwischen dem Herzog-
tum Mailand und den Drei Biinden vom 30. September 1486
hieifit es8: Cum inter eos, qui in Liga G'risa comprehenduntur, ac
nos seu subditos nostros subordae fuissent ... disceptationes,
und nachher immer: domini Ligae Grisae et Trium Ligarum
(Churvaliae). Unterm 12. Mérz 1487° werden die Biindner ins-
gemein genannt: quelli Tedeschi Grisoni. In der Instruktion
eines herzoglich mailindischen Gesandten vom 12. April 148710
werden die Biindner bezeichnet als ,,li dlamanni delle Tre Lighe,
seu della Liga Grisa®. Unterm gleichen Datum!! bewilligt Herzog
Gal. Sforza Zollfreiheit den Drei Biinden oder der ,,universitas
Trium Ligarum Alamaniae, quos vulgo confederatos LigalevGris.a;e
appellant. \

In dem Briefe des Joh. Porro an den Herzog von Mauland
vom Juli 14952 wird die Befiirchtung eines Einfalls der Cro-
valoni (Churwalen) ausgesprochen: ..zoé la liga grisa veneno
ad insultare il dominio de la S. V.

Im Jahr 149613 bringen die vom ,,grauen Bund‘ bei der Tag-
satzung an, sie werden vom Papst, dem rémischen Konig, dem!
Konig von Spanien, von Mailand und Venedig gedringt, ihrem
Biindnis beizutreten : das kann sich doch sicher nur auf alle'drei
Biinde beziehen. Im Schwabenkrieg berichtet die Wiler Chro-
nikl4, diec Eidgenossen und die vom Grawen Bund hitten Maien-
feld eingenommen; wir wissen bestimmt, daf mindestens die
Gotteshausleute auch dabei waren. Die eidgendssischen Haupt-
leute im Rheintal berichten ihren Oberen (24. Mirz 1499)15, die

8 Jahresber. der Hist-ant. Ges. Graub. 1906.
9 Ebenda. '
16 Ebenda.
11 Ebenda.
12 Jahrb. f. Schw-Gesch 39, S. 21*.
12 E. A III. 1. S. 502
‘ 14 Festschr. S. 105.
i 15 Festschr. S. 130.
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Vorarlberger wiirden ,,wider die unsern vom Grawen Pundi“ ins
Etschland geschickt, wo sicher alle Biindner gemeint sind.

Di» Annahme, daB unter Liga Grisa schon vor 1500 alle
drei Biinde verstanden werden konnenls, wird bestitigt durch die
von Gagliardi im Jahrbuch f. Schw. Gesch. 39 S. 160*—161*
mitgeteilte Korrespondenz mit dem Herzog Maximilian von Mai-
land, wo auch die Rede ist de la lega grisa, che contro la
voluntd sua et de li homini da bene hanno facto lega col re di
Franza. Aus dem weiteren Verlauf ider Korrespondenz ergibt
sich dann wohl mit gro8ter Wahrscheinlichkeit, dafB3- alle drei
Biinde beteiligt waren ; vergleiche besonders den Brief vom 1. Mai
1496: ,che li gentilhomini de la cade (Gotteshausbund) de li
piu vecchii de la liga grisa praticano de adherire a Francesi et
cercavano de indurli etiam el resto de la liga predicta et el
vescovo®. Damit vergleiche auch im Schreiben von Gal. Visconti
vom 20. August 1496: ,dell iac'}qordo facto tra Grixoni et el re
de Franza“. ! '

Zu beachten ist ferner, was meine Annahme noch unter-
stiitzt, daf drei Jahre nach idem Abschlufl des Vertrages, 20. Ok-
tober 149917, Ludwig XII., der Nachfolger Karls VIII., als Herzog
von Mailand seinen ,lieben und grofien Freunden und Bundes-
genossen de la Ligue Grise” alle Freiheiten und Zollvergiinsti-
gungen wie den FEidgenossen bewilligt, so daB die Ligue Grise
und ihre Verbiindeten sie genieBen mogen wie diese. Er hitte
diese Vorrechte wohl kaum auf idie beiden andern Biinde aus-
gedehnt, hitte er nicht im Vertragsverhiltnis mit ihnen gestanden.

Inm: Jahre 1500 (11. Mérz)18 soll eine eidgenossische Gesandt-
schaft, die sich in Chur befindet, darauf dringen, daf die Drei
Biinde die angenommene Einigung mit dem Konsg von Frank-
reich halten und seinen Widerwirtigen keine Gunst oder Hilfe
tun mochten. '

16 Uber die Entstehung des Namens Graubiinden hat seither
auch Prof W. Oechsli im Jahrb. f Schweiz.-Gesch. 41 (vgl. auch
Biind. Monatsbl. 1916, S. 257 ff.) gehandelt; dort finden sich zahl-
reiche weiterc Belege fiur idas Aufkommen wund die Entwicklung der
Bezeichnung Graubtinden.

17 Urk. zur Staatsgesch. S. 68

18 E. A, III. 2. S. 18. K,
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Aus dem Jahr 150719 erfahren wir, daB die Graubiindner
sich mehrmals bei den Eidgenossen dariiber beschwerten, daf
ihnen zum Zug nach Mailand keine Mannschaft im Dienste der
franzdsischen Krone auferlegt wurde; eine solche Beschwerde
hitte doch wohl keine Grundlage, wenn nicht die Drei Biinde
im Soldvertrag mit Frankreich gestanden hitben.

Es ergibt sich meines Erachtens aus dem G«asa,gt;en dafl wir
zu der Annahme berechtigt sind, das Biindnis von 1496 sei von
allen drei Biinden mit Frankreich abgeschlossen worden. Aller-
dings muf ich auf einen Umstand aufmerksam machen, der der
oben aufgestellten Erklirung zu widersprechen scheint: am
9. April 149620, also gut zwei Monate nach dem Datum der
koniglichen Vertragsurkunde, ist an der Tagsatzung davon die
Rede, dafl die Graubiindner berichtet hitten, sie seien von den
Unterhandlungen der Eidgenossen mit dem Konig von Frankreich
unterrichtet und stellten das Gesuch, man mochte sie gleich
einem eidgendssischen Or‘ue in die projektierte V!erelmgung eln-
treten lassen.

Allein ich glaube, dieser scheinbare Widerspruch LiBt sich
l6sen : wir wissen nimlich nicht, wann der Brief der Drei Biinde
an die Eidgenossen abgegangen ist; es scheint, dal er geschrie-
ben wurde, bevor man in Biinden authentische Nachricht von der
Annahme ihres Gesuches durch den Kénig hatte. Auch der Ver-
trag mit den Eidgenossen triigt das Datum vom 1. November
1495, und doch ist in iden nichsten Monaten noch' von Verhand-
lungen dariiber die Rede, z. B. 23. Mirz 1496, und der Vertrag
wurde vom Konig erst am 24. April 1496 ratifizierter.

- Auf jeden Fall beweist das Gesuch der Biindner an die Tag-
satzung, dal alle drei Biinde sich in diesem Jahre 1496 um einen
Vertrag mit Frankreich: bewarben.

Schon damals aber zeigten sich die Schiden des R»e1slaufens
und des Pens;onenwesens bei den befreundeten Eidgenossen.22
»Es war schlimm genug,” sagt D1erauer, ,,wenn Reisldufer, die

-

19E A. II1. 2. S. 365, 396.

20 E. A III. 1. S. 502.

21 E. A IV. 1. S. 739. ‘

22 H. Escher, Der Verrath von Novarra. Jahrb. f. Schw Gesch.
XXI. S. 105 ff. _ .
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sich wider die herrschenden Verbote von Hause entfernt hatten,
in feindlichen Lagern einander gegeniiber standen. Wie unbe-
rechenbare Folgen mufite es haben, wenn einmal die Feldzeichen
der Orte in gegnerischen Heeren aufeinander stiefen!” Es gab
daher scho: damals eine Partei in der Schweiz, die dem Grund-
iibel, dem Reislaufen und Werben und dem Pensionenwesen, zu
Leibe riicken. wollte; ein fiir alle Orte allgemein verbindliches
Verkommnis wurde ausgearbeitet, das tiber Ubertreter, hoch wie
niedrig, Todesstrafe verhiingte; es sollte auch kein einzelner Ort
ohne Zustimmung der andern das Reislaufen gestatten diirfen.
Allein der wohlgemeinte Vorschlag, der so vielem spiteren Elend
vorgebeugt hitte, kam erst 1503 in sehr abgeschwichter Form
zur Annahme; das Ubel hatte schon zu weite Kreise an sein
Inieresse geefeesselt 23

Auch in Biinden hatte man die Folgen des Reislaufens und
des Pensionenwesens empfunden; und hier gelang es, mit besse-
rem Erfolg als in der Eidgenossenschaft, eine Verordnung 'da-
gegen ins Leben zu rufen. Es ist der Pensionerbrief vom 27. Fe-
bruar 150024 ' ‘

Uber die Griinde, die zu dessen ErlaB gefiihrt, gibt die Fin-
leitung Auskunft:

Wihrend unsere Altvorderen, helﬁt es dd bei ihrem be-
schwornen und verbrieften Biindnis Ruhe und Frieden bewahr-
ten, aller fremden Biindnisse miiBig gingen und keine fremden
Jahrgelder, Dienstgelder noch Provisionen annahmen, hat sich
das leider nun gedéindert; die einen nehmen vom rémischen Konig,
andere vom Konig von Frankreich oder vom Herzog von Mailand
solche Gelder an, so daB zu befiirchten ist, daf unter uns und
unter unsern Nachkommen Uneinigkeit und Unfriede entstehe
und unser redliches und ehrliches Regiment zerstdrt werde. Da-
mit wir nun aber wie unsere Altvordern in Freundschaft und
Einigkeit unseren Iloblichen Biindnissen gemidf leben und 'in
Gottes Lob und Ehre regieren, wird beschlossen:

1. Es darf kein Bund, Ort, Gericht, Commun oder Privat-
person irgendein Jahrgeld, Dienstgeld, Werbegeld oder irgendein

23 Dierauer 2. 392.
2¢ Urkunden z. Verf.-Gesch. 2. S. 74.
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Gmchsenk von einem auslindischen Fiirsten annehmen noch s1ch:
ihm verpflichten ;

‘2. wer dieses Verbot fiibertritt, es sei ein Bund, Ort, \Gericht,,
Commun oder Privatperson, der ist der Strafe verfallen;

3. Privatpersonen, die jgich': &agnegen verfehlen, sind am Leben.
zu strafen;

4. wenn sie sich an andere Orte gefliichtet haben, sind die
Obrigkeiten verpflichtet, sie an Leib und Leben zu bestrafen;

5. wenn die Drei Biinde nicht einig sind, so entscheidet die-
Mehrheit der Biinde. |

Dieser Brief wurde von allen idrei Biinden feierlich be-
siegelt, vom Gotteshaus mit dem Stadtsiegel, vom Obern Bund
mit dem Bundssiegel und vom Landammann zu Davos, Claus
Beli, mit seinem eigenen Siegel. Im Staatsarchiv sind noch zwei
Originalausfertigungen vorhanden, offenbar die des. Gotteshaus-
und Zehngerichtenbundes; statt des dritten ist eine spétere Aus-
fertigung vorhanden, auf die ich im weiteren Verlauf noch zu
sprechen komme.

So gut aber dieser Pensionerbrief gemeint war, so wenig ver-
mochte er gegen das schon zu stark remgewurz«elbe: Ubel auszu-
richten. |
Noch im gleichen Jahre traten Wenlgstens zwei Bunde- das
Gotteshaus und die Zehn Gerichte, mit Maximilian I. ‘als Graf
von Tirol und Herr des Vorarlbergs in eine zwanzigjihrige Ver-
einung?s, mit demselben Fiirsten und denselben Lindern, gegen
die sie¢ wenige Monate vorher €inen so erbitterten Krieg gefiihrt.
Es ist hierin zwar noch von keinen Jahrgeldern die Rede; aber
der Solddienst bildet einen wesentlichen Punkt; und die ge-
heimen Pensionen muften die Folge davon sein. ‘

Diese zwanzigjihrige Vereinung zwischen dem rémischen
Kénig Maximilian I. einerseits, dem Gotteshausbund und Zehn-
gerichtenbund in Churwalen anderseits lautet im wesentlichen :

1. In Anstéinden zwischen Angehérigen der Grafschaft Tirol
difhalb dem Gebirg und den Herrschaften enhalb dem Arlberg
bis zum Bodensee einerseits und den beiden Biinden anderseits

23 E. A III. 2. S. 1285 ff.
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soll ein Schiedsgericht entscheiden, dessen Obmann der Kliger
aus des Beklagten Land wihlt.

2. In Kriegszeiten wird jeder Teil dem andern freie Werbung
von Knechten gestatten um einen Monatssold von 2 fl. rh. nebst
Lieferung (Verpflegung) oder 4 fl. im ganzen. ‘ |

3. Jeder Teil wird bei einem Friedensschluf8 den andern ein-
schlieBen. |

4. Maximilian gewihrt den beiden Biinden Befreiung vom.
halben Zoll in Tirol und Vorarlberg.

5. Dieses Biindnis ist auf 20 Jahre abgeschlossen.

Zwei Jahre darauf wurde in diesen Vertrag auch der Obere-
Bund aufgenommen2s. '

In der Eidgenossenschaft zeigte sich bald nach dem Schwa-
benkrieg und dem wihrend desselben mit Frankreich abgeschlos--
senen Biindnis eine steigende Abneigung gegen den westlichen
Nachbar. Diese ging zum Teil, aus der Erbitterung dariiber her--
vor, dafi Ludwig XII. mit seinen Versprechungen immer frei--
gebiger war als mit dem Halten; auch mochte es manchen be-
denklich vorkommen, daf die Schweiz im Westen und Siiden.
von Frankreich umklammert wurde. Am meisten trug aber zu
dieser Schwenkung die Anderung in der europiischen Michte--
grupplerung bei.

Paps! Julius II., der sich die Una,bha,nglgkmt des Kirchen--
staals und die Befremng Italiens von der Fremdherrschaft zum
Ziels gesetzt hatte, verbiindete sich zuerst mit Frankreich und
Deutschland, um die iibermichtige Republik Venedig zu demiiti-
gen. Kaum war jhm das gelungen, so verband er sich mit der
Dogenrepublik, um die Fremdlinge, vor allem idie Franzosen, aus.
Italien hinauszuwerfen. Dazu mufite er aber auf die Schweizer
rechnen konnen, und diese fiir den Heiligen Stuhl zu gewinnen,.
war die Aufgabe des Walliser Kardinals Schinner. Sie fiel ihm'
um so leichter, weil Ludwig XII. keine grofien Anstrengungen
machte, sich die Freundschaft der Schweizer zu erhalten. So-
wurde das franzosische Biindnis vom Jahre 1499, das 1509 iab-
lief, nicht erneuert. Die Biindner dagegen, ebenso wie die Wal-

26 Mat. I. No. 307.
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liser, verbanden sich in dem genannhen Jahre mit Frankreich auf
folgende Bedingungen?7:

1. Die Drei Biinde gestatten Frankreich jederzeit freie Wer-
bung.

2. Die Ernennung der Offiziere steht dem Kénig zu, aber sie
sollen aus den Drei Biinden genommen werden.

3. Talls die Drei Biinde selbst in Krieg verwickelt sind,
brauchen sie keine Soldner abzugeben; auch brauchen diese
nicht au! dem Meere oder fiber dem Meer zu dienen.

4. Der Sold betrigt 6 Fr. monatlich; in bezug auf doppelte
Lohnung u. dgl. soll es gehalten werden wie in dem mit den
Eidgenossen in Aussicht stehenden Vertrag.

5. Freiknechte erhalten 1 Livre Tournois.

6. Die Drei Biinde halten den Heeren des Konigs ihre Pisse
offen. _ ‘
7. Die Drei Biinde werden keine Angriffe auf des Konigs
‘Gebiet weder von ‘ihnen Angehdrigen noch von Auswirtigen ge-
statten.

8. Im: Falle die Drei Biinde selbst in Krieg verwickelt smd
verspricht ihnen der Koénig Hilfe auf eigene Kosten oder eine
monatliche Geldsubvention wie den «eildg-e-nﬁssis_chen Orten, die
Drei Biinde fiur drei Orte gerechnet.

9. Der Konig verspricht auBerdem den Drei Biinden oder
ihren Veitretern 6000 Fr. Pension.

10. In jeden Friedensvertrag sollen die Drsea Biinde auch
eingeschlossen werden.

11. Den Drei Biinden werden Vergiinstigungen zum Bezug
von Weir und Korn aus dem Mailindischen zugestanden.

12, Der Vertrag wird auf zehn Jahre abgeschlossen.

13. Jeder Teil behiilt sich seine Verbiindeten vor.

- In einem Zusatzartikel vom 22. Juli 150928 erhéhte Lud-
wig XII. das Jahrgeld fiir jeden Bund auf 3000 Fr., behielt sich
aber ausdriicklich das Recht vor, die Verteilung nach seinen
eigener. Anordnungen durch seinen Bevollméichtigten vorzuneh-
men. Damil wird die Bestechung der hervorragenden Volks-
fihrer amtlich gutgeheiBlen.

27 Urk. z. Staatsgesch. S. 70.
28 Urk. z. Staatsgesch. 1. 77.
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Die Eidgenossen aber wandten ihre Sympathien von Frank-
reich ab und dem Papste zu; im Jahre 1510 schlossen die Zwolf
‘Orte nebst Wallis mit dem Papste einen Vertrag, in dem sie ihm
den Schutz der Kirche und des Heiligen Stuhles zusicherten ;
und ebenso schlossen die Eidgenossen 1511 mit Kaiser Maxi-
milian eine Erbeinigung ab, wodurch alle Streitigkeiten zwischen
den beiden Teilen vermieden werden sollten.

So griffen denn die Schweizer 1512 im Einverstindnis mit
“der hi. Liga die Franzosen in der Lombardei an und warfen sie
hinaus. . |

Die Biindner threrseits, deren Gebiet nicht minder an das
franzosische Mailand als an das Osterreichische Tirol und Vor-
arlberg grenzte, die fiir ihren Import hauptsédchlich auf den siid-
lichen Nachbar angewiesen waren, hielten linger an dem Biind-
nis mit Frankreich fest als die verbiindeten Eidgenossen; als
diese bereits auf pipstlicher und kaiserlicher Seite standen, ge-
statteten die Biindner immer noch die franzosischen Werbungen,
‘was dann 6fter begriindete Beschwerden der Eidgenossen her-
vorrief. Erst als 1512 die Eidgenossen ihr Heer in Chur sam-
melten, um durch das Engadin und das Etschtal gegen Verona
und Mailand zu ziehen, da machten die Biindner gemeinsame
Sache mil ihnen, indem sie sich Frankreich gegeniiber darauf
‘beriefen, daB ihr Biindnis mit den eidgendssischen Orten dlter
sei. Sie zogen damals, wie bekannt, fiir eigene Rechnung iiber
die Berge und eroberten das Veltlin und die beiden Grafschaften
Kliven und Worms nebst den drei Pleven am oberen rechten Ufer
des Comersees. )

Allein diese Eroberung sollte ihnen nicht ohne weiteres un-
bes{ritten verbleiben. Die Eidgenossen verlangten, die von den
Biindnern besetzten Gebiete sollten ,,in gemeyne Teilung® kom-
men ; aber lieber verzichteten die Biindner auf den ihnen zu-
kommenden Teil an Bargeld. Bei den Friedensverhandlungen bot
.der franzosische Konig als Ersatz fiir die ennetbirgischen Er-
oberungen (worunter auch die der Biindner) 300000 Kronen;
mit einer Minderheit eidgenotssischer Orbte verwarfen die Drei
Biinde diesen Vertrag. Auf alle Anerbietungen zur Herausgabe
der eroberten Gebiete antworteten die Biinde stets mit einem
enischiedenen Nein, so daB endlich nur noch der Besitz der so--
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.genannten drei Pleven ihnen von Frankreich, das sich spiter
‘wieder der Lombardei bemichtigt hatte, streitig gemacht wurde.

Nach der Schlacht bei Marignano bemiihte sich Franz I.
wieder, die abgebrochenen Beziehungen zu den Eidgenossen an-
-zukniipfen. Der ,Ewige Friede” oder ,Ewige Richtung” zu Frei-
burg 1516 zwischen ihm und den Eidgenossen und ihren Zu-
‘gewandten abgeschlossen, stellte das gestorte Verhiltnis wieder
her und ebnete den Boden fiir einen neuen Bilindnisvertrag, auf
-den von 1518 an drei Jahre lang hingearbeitet wurde. Der Ab-
-schlul} des Vertrages stiel} aber auf die grofiten Schwierigkeiten.

In der ganzen Eidgenossenschait war nach dem mnieder-
.schmetternden Schlage von Marignano und nach dem Scheitern
~der GroBmachtspolitik der Schweizer der Wunsch nach Neutra-
litat stirker geworden, so dafl sogar die Tagsatzung? sich' dahin
-aussprach, man wolle nicht mehr kaiserlich und franzésisch,
sondern nur eidgenéssisch sein. Diese Abneigung erhielt jetzt
-eine méchtige Stirkung durch den Einflu Zwinglis, der den
fremden Solddienst ja aus eigener Anschauung kannte und sich
mit dem ganzen Gewicht seiner miichtigen Personlichkeit da-
~gegen aussprach. , S

Als dann im Jahre 1521 ein neuer Bundes- und Soldvertrag
zwischen Franz I. und den eidgendssischen Orten doch zustande
kam, da weigerte sich Ziirich, ihm beizutreten; und zwar tat
das der Rat nicht auf eigene Verantwortung, sondern auf Grund
einer Volksanfrage, die seinen Standpunkt durchaus billigte; fast
alle Ziinfte und Gemeinden verwarfen den fremden Kriegsdienst,
so lockend und gewinnreich er war: ,,denn si weder franzdsisch
noch kaisersch, sonder git Ziiricher und Eidgnossen wellind
sin’.“

Freilich, iiber Ziirich hinaus war Zwinglis EinfluB noch
nicht miichtig genug; die andern Orte traten dem Biindnis bei.
Dieser Vertrag setzt fest:

1. Beide Teile verbinden sich zu gegenseitigem Schutz ihres
-gesamten Gebietes diset und enet dem gebiirg.

2. Zur Verteidigung des Herzogtums Mailand samt der Herr-
schaft Genua werden im Fall eines Krieges die Eidgenossen dem

20 151€ 7 Juli. Dierauer 2. S. 460.
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Konig die Anwerbung von mindestens 6000, hochstens 16 000
Mann gestatten; es sei denn, daB die Eidgenossen selbst mit]
Krieg beladen wiren.

3. Zieht der Konig in eigner Person zu Krieg, so ﬂarf er
auch Mannschaft anwerben, doch nicht minder als 6000; die
Hauptleute sind aus der Eidgenossenschaft und den Zugewandten
zu nehmen.

4. Diese eidgentssische Mannschaft s:oll im Krneg mch“t ge-
teilt werden.

5. Sie soll auch nicht auf dem Meer sondern nur uff dem
ertrich verwendet werden. :

-6. Der Sold betrigt 41/ fl. rh. monatlich fiir den M]ann die
Hoptliit, litiner, Vennrich, weibel und ander hoptliit wie es in
Frankreich briuchlich. ] :

7. Werden die Eidgenossen mit Krieg ,gefexiert, so gibt
ihnen der Konig auf seine Kosten 200 Lanzen und 12 Stiick
Biichsen, 6 groBie und 6 mittelmiflige, und jedes Vierteljahr,
solang der Krieg wihrt, 25000 Goldkronen; oder auch anstatt
der Lanzer und Biichsen 2000 Goldkronen vierteljihrlich.

8. Im Falle eines Krneges gestatbet der Konig dlen Eid-
genossen frejen Salzkauf,

9. Kein Teil wird ohne Vorwissen des andern einen Frieden
abschlieBen. |

10. Kein Teil wird Untertanen des andern in seinen Schirm,
Burg- oder Landrecht aufnehmen.

11. Kein Teil wird idie Feinde des andern in seinem Gebiet
dulden.

~ 12, Um die ,,innerlich’ liebe, liberalitet, guottwﬂhgkmt und
neigung des christenlichosten Kiings* zu den Eidgenossen zu be-
weisen, verspricht er jedem Ort jéhrlich zu den fritheren 2000
noch 1006 Franken jahrlich Pension zu bezahlen, und den Zu-
gewandten die Halfte.

13. Beide Teile behalten einige Linder vor.

Unter den Zugewandten, die dieses Biindnis eingingen, wer-
den aucli ,,die dry grawen Piind‘“ angefiihrt; und die Siegel aller
drei Bilinde hingen an der Urkunde. Es scheint aber dabei nicht
alles in bester Ordnung vorgegangen zu sein. ,,Um Miihe zu er-
sparen, wurden die Siegel der Drei Biinde im benachbarten
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Glarus beigesetzt; von wem? auf wessen Geheifi? das wissen
wir nicht. Sicher ist aber, daB nur der Obere Bund zur Siege-
lung seine Zustimmung gegeben hatte; ebenso sicher ist aber
auch, daf fiir die beiden andern Biinde gegen ihren Willen ge-
siegelt wurde. Das ergibt sich zweifellos aus der Erklirung, die
die Tagsatzung am 1./2. Juli 1521, also noch vor der erst am
20. Juli erfolgten Ratifikation durch den Konig, ausstellte, dafl
»,S0lichen Pundt nit mer, dann der Ober Pundt zuogesagt, und
die andern zwen Piindt sich’ harin von inen gesiindert haben ;
harumb, kinftig irrtung zuo versehen, und damit durch solich!
besiglen niemand dehein verwysen noch beschwerd zuostande,
so erlitern wir uns hiemit, dass uf dissmal die genampten unser
liecben Eidgnossen von den zweyen Pinden in dem bemelten
pundbrief, zwiischen dem Kiing und uns. angenommen, nit be-
griffen noch verpflicht, sonder allein den einen Pund beriieren
und binden soélle, ungehindert dass derselben dryer Piindt sigel
an vilgesagten brief ist komen. Ob sich aber hienach begeben,
dass die fibrigen Piind mit dem dritten in soliche piindnuss
komen und gan wurden, alldann soll dise bekantniss abgethan
und harus zuo unser Eidgnoschaft handen geantwurt; zuo glicher
wys soll den genampten unsern lieben Eidgnossen von den Piin-
den von dem Kiing von Frankenrich glychférmige bekanninuss
geben werden." '

Warum hielten die beiden andern Biinde sich anfangs fern?
Es lige nahe, das einem beginnenden Einflufl Zwinglis zuzu-
schreiben. Allein die Umstinde, unter denen weniger als zwei
Jahre spiter auch diese Biinde den Vertrag annahmen, lassen
auch aul andere Beweggriinde schliefen. Am 5. Februar 1523
erkliren auch der Gotteshaus- und der Zehngerichtenbund ihren
Beitritt, nachdem der Koénig den Drei Biinden noch folgende Zu-
gestidndnisse gemacht: .

1. Die zwei Biinde sollen in allem gehalten werden wie zwei
Orte der Eidgenossen, sowohl mit Bezug auf die Jahrgelder, Hilfs-
gelder, Geschiitz und Glenen, wie auch mit Bezug auf die Haupt-
leute und Knechte. :

2. Der Konig verzichtet auf alle Ansprachen an die drei
Pfarren am Chumersee, mit Namen Gravadona, Tung und Surg
(Gravedona, Dongo und Sorico), zugunsten der Drei Biinde.
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3. Der Kénig verspricht, die 2000 Franken Ve-rmehrung- der
Jahrespension an die beiden Biinde und die fritheren 6000
Franken an die Drei Biinde jeweilen mit den Jahrgeldern der
Eidgenossen in Lyon auszuzahlen; dazu auch 100 Kronen dem
Kloster Disentis, auf Grund alter Ansprachen.

Bei der Eile, mit der die Besiegelung 1521 vorgenomimen
worden war, so daBl man sich nicht einmal Zeit genommen hatte,
die Vertragsurkunde zur Siegelung nach Chur zu, bringen, son-
dern diese in Glarus vollzogen hatte, hatte man sich dariiber hin-
weggesetzt, dafl der Wortlaut gegentiber dem frithern Vertrag fiir
die Drei Biinde ungiinstiger war, nicht blof darin, daf ‘diese nur
so unter den Zugewandten mitliefen, sondern auch namentlich
darin, daB ihnen nicht wie friither eine dreimal stirkere Geltung
zugestanden wurde als z. B. Wallis. Den Umstand nun, daf die
Siegelung in ungiiltiger Weise vorgenommen worden, benutzten
die Biinde, um durch' eine besondere Erklirung des Koénigs ihre
Stellung zu verbessern. Es war das um so wichtiger, weil bei
spiateren Erneuerungen, bei denen iiberhaupt dieser Vertrag von
1521 als Grundlage diente, auch' die Zusatzerklirung wiederholt
wurde.

Wihrend die Verhandlungen mit Frankreich fiber die neue
Vereinung noch im Gange waren, hatten die Drei Biinde 1518
mit dem ostlichen Nachbar Osterreich die Erbeinung, der im
Jahre 1500 nur der Gotteshausbund und Zehngerichtenbund,
1502 aber auch der Obere Bund beigetreten waren, fiir alle drei
erneuert, deren Hauptbestimmungen waren :

1. Streitigkeiten zwischen beiderseitigen Angehorlgen sind
einem Schiedsgericht zu unterbreiten.

2. Beide Teile sagen sich freien Verkehr zu und versprechen,
keine neuen Zolle einzufiithren.

3. Im Kriegsfall gestatten beide Tellle einander freie Wer-
bung von.Knechten, aber nur innerhalb der bezeichneten Ge-
biete; im Falle eines eigenen Krieges kann die Mannschaft heim-
berufen werden. Sold wie friiher. |

4. Jeder Teil wird bei einem Frleldaensschluﬁ den andern
einschliefen.

5. Der Kaiser verspricht, Cleva und Veltlin, ,solange sol—
liche in der gedachten dreier piindt gwalt, handt und mit inen;

13
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in piindtnus sein*, durch Tirol und Vorarlberg nicht angreifen
zu lassen. Tt PUU B I

6. Der Kaiser zahlt jihrlich jedem Bund 200 fl. rh.; da-
gegen wird die halbe Zollbefreiung aufgehoben. |

Dieser Vertrag mit Osterreich bildete in den ersten Zeiten
seines Bestehens ein heilsames Gegengewicht gegen den Einfluf
Frankreichs, das lingere Zeit der siidliche Nachbar der Drei
Biinde war. Das Krifteverhiltnis und d_amit die Bedeutung der
Staatsvertrige dnderte sich aber mit einem. Schlage, als 1535
der letzte Herzog von Mailand, Franz Sforza, starb und Karl V.
das Herzogtum als erledigtes deutsches Reichslehen in Besitz
nahm. Nunmehr war Spanjen der siidliche Nachbar der Schwei-
zer und Biindner geworden; und nun begann Graubiinden nicht
nur als Truppenwerbeplatz von Bedeutung zu sein, sondern in
weit hoherem Mafe als Paflland, einerseits fiir die verbiindeten
Habsburgischen H#user in Osterreich und Spanien, anderseits
fir Frankreich und das meist mit ihm befreundete oder ver-
biindete Venedig. So beginnen denn erst mit dieser Zeit die
scharf geschiedenen politischen Parteien sich zu bilden; der
lingst bestehenden bisher herrschenden franzésischen Partei tritt
jetzt einc spanisch-osterreichische gegentiber, wihrend eine
eigentliche vénezianische erst gegen das Ende des Jahrhunderts
sich mit ithnen zu messen beginnt; venezianische Werbungen be-
gannen freilich schon in "den ersten Jahrzehnten des Jahr-
hunderts. '

Allerdings fehlt es auch jetzt nicht an warnenden Stimmen,
die von den Verbindungen mit auswirtigen Machten abmahnen ;
und die Pridikanten suchen im Geiste Zwinglis ihren EinfluB
in diesem Sinne geltend zu machen. Es gelingt ihnen auch, wie
es scheint, den Stadtrat von Chur fiir die Politik der Neutralitit
zZu gewinnen. | '

Am 18. Mai 1538 richtet der Stadiratso an die Gemeinden
des ganzen Gotteshauses ein von vaterlindischem Sinn getra-
genes Schreiben, worin er auf die ernstlichen Gefahren der
Soldvertrige hinweist; die schweren kriegerischen Héindel, die
wir zu bestehen hatten, sind nur der franzosischen Vereinung zu

[

30 P. R. a Porta, Hist. ref. S. 252,
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verdanken. ,Weiter betracht ein jetlicher frommer Bider-Mann
die Kraft und Innhalt dieser Vereinung. Der Konig jgibt uns Geld,
wir wider IThme unsere theure und dapfere Mannschafft, welches
unsere Altforderen ein groBe Schand und Schmach' geachtef
hittind. Es ist auch leider in ein offnen Gewerb und Kaufmann-
schafft kommen, das auf die unsern (wie die Metzger auff die
Schiaff und Kélber) Gelt geben und genommen wird.

Und ist treffentlich zu besorgen, thut man nit ein ernstliches
Insechen, der recht und gros Schad seye noch dahinden. Man
hats in diesem Jahr auch nit one grofien Schaden erfahren, wie
uns die Knecht us dem Land gefiihret und verderbt werdent; es
ist auch wahrzunehmen und mit Ernst zu betrachten [und] die
groB ungehorsame, die allein von Kriegen und dergleichen Piindt-
nussen unter uns aufgangen und erwachsen ist; alles das man
beut oder verbeut bey Leib, Ehr und Gut, wird gar nicht ge-
achtet, weder gehalten, noch gestrafft. ... Wir gebend auch sonst
niemandt die Schuld das unser Jugend so verthiiig mit Spilen,
Zechen, Kleidern, ja so iippig mit Hurerey und anderen schand-
lichen Lastern worden ist, dan allein den Kriegen. Dan so
etwans einer unter 100 widerkomt und etwas Geldes aus dem
Krieg bringt, so mus es im Wiirtshaus wie wirs dan téglich
sehen, schandlich verschlaytzt und verprasset werden; von
sommlichen, davon auch die andern Exempel nehmen, wellend
auch nit mehr werken, sonder in Kriegen Geld, Weib und Kind,
mit Verachtung aller Botten einer friedsamen Oberkeit (?)3t. Da
fallt auch hin. alle Zucht, Gottesforcht und Ehrbarkeit, hieraus
dan nit anderst dan ein armseeliges, unordentliches Leben (wie
wir es jetzund vor Augen sehen) folgen mag.“

Im Hinblick auf diese mannigfaltigen materiellen .und mora-
lischen Schidigungen hat der Stadtrat beschlossen, die franzo-
sische Vereinung abzukiinden, und bittet die Gemeinden, ,,um
Golles willen, um Frid, Ruh und Wohlstand willen unserer Lan-
den*, sich anzuschlieBen. ,Es ist auch wol zu besorgen, die-
weil und wir offentlich also Pensionen nemmend, es werdend
mithin auch heimlich den unsern geben, welches da aber alles
dienet zu einem unordentlichen Regiment, dann dieselbigen, wie

31 Die Stelle ist verderbt.
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wirs dan zum offternmal erfahren, mehr der fromden Herren
Nutz und Ehr trachtend, weder der Landen. ... Somlichs alles
und dergleichen wiirde alsdann, so wir die offentlich PiindniB
und Pensionen abkiindend, mit hinfallen, und wurde ohn allen
Zweiffel der ewig und giitig Gott uns und unser Vatterland mit
seinen Gnaden ohn Hiilff und fremden Herren, wie von allzeiten
her, gnidiglich erhalten.”

Eine Eingabe mit ganz den gleichen Grundgwesdanken rich-
teten 1543 etliche Burger der Stadt an Burgermeister, grofl und
kleine Réte; nur verlangten sie noch dazu die Entfernung der
fremden Gesandten aus der Stadt, deren Anwesenheit nur Partei-
ung unter der Burgerschaft hervorrufe.

Ich habe diese Kundgebung gegen die fremden Kriegsdienste
etwas ausfithrlicher zu Worte kommen lassen, weil sier die Nach-
teile derselben scharf beleuchtet und auch das Heilmittel da-
gegen angibt: Verzicht auf die Soldvertrige und auf die Pen-
sionen. Aber freilich, diejenigen, denen am Fortbestand der aus-
wirtigen Pensionen und Kriegsdienste gelegen war, besalen
tiberwiegenden EinfluB und Macht.

Es ist sicher anzunehmen, dafBl diese patriotische Kund-
gebung auf Comanders Einflufl zuriickzufithren ist. Er sollte
seing Stellungnahme auch biilen; denn die Anhinger Frank-
reichs, gegen die sich der Brief in erster Linie wendete, hatten
es, wiz er an Bullinger schreibt, durchzusetzen gewuBt, daB
ihm sein Gehalt von 120 rh. Goldgulden um 34 herabgesetzt
wurde32, so daB ihm nur ein gar kérgliches Einkommen blieb
(,,ut mihi tenuiter et sordide vivendum sit**)3s,

Aber wie sollten auch, die es mit dem Land wohl meinten,
gegen ein Ubel aufkommen, das bei hoch und nieder im ganzen
Lande tiefe Wurzeln geschlagen, gegen jenen Geldverdienst, ohne
den, beim Mangel an anderen Hilfsquellen, das Land nicht
glaubte bestehen zu kénnen? Frankreich allein spendete, wie ich
einer Zusammenstellung aus dem 16. Jahrhundert entnehme,
jéhrlich 31281 L. 8 s., das macht nach heutigem Wert fiber
100000 Franken. Man bedenke, was 100000 Franken jihrlich

32 Bullingers Korrespondenz mit den Graubiindnern, S. 9.
33 Ibidem, S. 28. ; b |
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fir ein armes Land ohne eintrigliche Landwirtschaft, ohne
eigenen Handel, ohne jede Industrie bedeuten mufBten! Das
waren nur die franzisischen Pensionen; auch Osterreich und
spiiter Spanien und Venedig “zahlten reichlich. Dazu kommt das
Einkommen der Mannschaft an Sold und Beute, der Ertrag der
‘Offiziersstellen. ,,Die des Vaterlandes Wohl im Auge haben und
Einsicht besitzen,” schreibt Baling3¢ an Bullinger, ,setzen be-
stindig alle Hebel an, um jene Verderbnis, das Grundibel, aus-
zurotten und zu entfernen. Allein wo um den Brotkorb ge-
stritten wird, da finden, wie nun einmal der Charakter der Men-
schen ist, keine heilsamen Ermahnungen oder Griinde der Recht-
lichkeit Gehor; Du kennst ja das Sprichwort: der Magen hat
keine Ohren (venter auribus caret).

Trotzdem wurden mehrmals Anstrengungen gemacht, dem
Pensionerbrief Nachachtung zu verschaffen. Aus dem Jahre
151785 hat sich zufillig das Protokoll eines Strafgerichts des
‘Obern Grauen Bundes erhalten gegen diejenigen, ,s0 Pensionen,
Dienstgelder von vBlendig herren old schenkinen genomen'
haben. Sie wurden mit ziemlich empfindlichen Geldstrafen be-
legt.  Es finden sich darunter eine Reihe von Méinnern in her-
vorragender Stellung. Interessant ist dabei die Beobachtung, dafi
viele von ihnen sich kein Gewissen daraus machten, ganz unge-
scheut vom Kaiser und vom Konig von Frankreich Gnadengelder
anzunehmen. |

Zu Anfang der vierziger Jahre wurde ein neuer Anlauf ge-
macht, um gegen die Kriegsdienste anzukimpfen und die Schul-
digen zur Rechenschaft zu ziehen3s. Ein Privatstreit zweier Ber-
geller Adliger, Bartholom#us Stampa und Landshauptmann Anton
Salis, bot dazu den AnlaB. Die Engadiner nahmen sich der Sache
Stampas -an, der Gotteshausbund suchte beizulegen, der franzo-
sischa Gesandte und eidgendssische Boten legten sich ins Mittel,
alles umsonst. Wihrend des Martinibeitags 1541 erschien Stampa
mit Bewaffneten in Chur, es kam mehrmals zu Zusammenst6Ben.
Darauf zog Stampa ab, erlaubte sich aber in Kliven allerlei

31 Bullingers Korrespondenz, S. 42.

35 Staatsarch. 17. Aug. 1517, 'Akten.

35 Vgl. Bullingers Korrespondenz, No. 33, Mat. IL, S. 213.
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Gewalttaten. Der Gotteshausbund bestellt ein Gericht nach
Schweiningen und zitiert die Unruhestifter. Niemand erscheint.
Salis behauptet, als Landshauptmann nur vor den Drei Biinden
Rede stehen zu miissen; Barth. Stampa will sich nur vor dem
Gotteshaus verantworten.

Trotzdem bestellten jetzt die Drei Biinde ein allgemeines Ge-
richt, das fiiber alle die urteilen sollte, die der Pensionen halb
oder anderer Sachen angeklagt wiirden. Die Privatsache Stampa-
Salis trat nun vollig in den Hintergrund; es handelte sich nur
mehr um die Aburteilung derjenigen, die entgegen dem Pen-
sionerbrief Jahrgelder fremder Fiirsten angenommen hatten. Auf
Grund jenes Gesetzes hiitten aber fast alle einfluBreichen Ménner
des ganzen Landes zum Tode verurteilt werden miissen. Daher
schlug das Gericht einen milderen Weg ein und erkanntes?:

1. Auf dringende Bitten vieler Ehrenleute aus der Eidge-
nossenschafl und unseres Landes wird der Pensionerbrief nicht
in aller seiner Schiirfe angewendet. |

2. Die auf Grund jenes Pensionerbriefs Angeklagten sollen
an ihrer Ehre nicht gestraft werden.

3. Diejenigen, die sich gegen den Brief verfehlt haben, sollen
finf Jahre zu keinen Amtern gebraucht werden.

4. Sie diirfen inzwischen sich um keinen Erlal dieser Strafe
bewerben. -

5. Nach fiinf Jahren kann ihnen auf ihr Gesuch die Amter-
fihigkeit wieder erstattet werden. |

6. Die wegen Pensionen oder Amtern angeklagt aber nicht
bestraft wurden, mégen zu Amtern gebraucht werden.

7. Wer wegen dieses Gerichts sich an den Richtern, Recht-
sprechern, Kldgern, Beistinden, Schreibern oder Wieibeln richt
oder es durch andere tut, wird an Leib, Ehre oder Gut gestraft.

8. Aller Streit und Zwiespalt soll hiemit tot und ab sein.

9. Der Pensionerbrief wird aufs neue bestiitigt, so dafi, wer
hinfort sich dagegen verfehlt, bestraft wird, ,,unserer handlungen
halb ungeschwecht®. o s '

Folg: das Verzeichnis der (25) Bestraften, darunter ,hopt-
man Anthoni von Salisch*, aber nicht Stampa. Es sind darunter

—

37 Mat. II. No. 220.
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ferner die bekanntesten Minner jener Zeit: Anton Travers,
Zacharias Nutt, Hofmeister des Bistums, Friedrich von Salis
von Samaden, Schwiegersohn des Johann Travers, Hans von
Capol, alt Landrichter, Joder von Jochberg, Peter von Finer; ein
Beweis, wie allgemein das Ubel herrschte.

AuBerdem wurden die Verurteilten, was auffilligerweise im
Urteil nicht steht, was wir aber zufillig sonst erfahrenss, in
BuBen verfillt, Peter Finer zu 60, Val. Vatscherin zu 100, Anton
Travers zu 250 Goldkronen. Die Kosten des Gnenchts mu Bten
doch 1rg-endw1e gedeckt werden. \ :

Nach dieser milden Bestrafung ist leicht abzusehen daB die
Bestitigung des Pensionerbriefs keine nachhaltige Wirkung her-
vorrufen konnte. Das Pensionenunwesen blithte nachher nur um
so schoner auf, da man nun aus Erfahrung wufBte, dafl man
dabei keine Gefahr lief.

Der Vertrag von 1521 war auf Lebenszeit Franz' I. und auf
drei Jahre nach seinem Tod abgeschlossen worden. Da nun
Franz I. am 31. Mirz 1547 starb, lief der Vertrag mit 1550 ab,
wenn er nicht vorher erneuert wurde. Sein Sohn Heinrich II.
bemiihte sich rechtzeitig, Stimmung fiir einen neuen AbschlufB}
zu machen. Im Herbst des Jahres 154739 zeigte der Konig der
Tagsatzung die Geburt einer Tochter an und bat die Orte nebst
den Zugewandten zu Gevattern. Da die Boten hieriiber natiirlich
nicht instruiert waren, dankten sie einstweilen fiir die Ehre und
wollter inzwischen beraten, was fiir Pfennige man der Gotten
einbinden und was man der Gevatterin, ,,so die Tochter heben
wird”, als ,,Stigpfennig“4 geben wolle.

DI'E‘ nichste Tagsatzung4 sodann beschloB, die hohe Ehre
anzunehmen ; Ziirich, Schwyz, Unterwalden und Solothurn soll-
ten ihre Botschaften abordnen, die im Namen aller die junge
Fiirstin aus. der Taufe heben sollten. Als Taufpfennig fiir das
fiirstliche Kind bestellten die Tagherren bei Goldschmied Jak.

3% Bullingers Korrespondenz, No. 33.

39 E. A. IV. 1. d. 885.

40 Stigpfennig, Geschenk, das der Pate der Patin iiberreicht.
Id. '5. 113C.

41 Thidem, 898.
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Stampler in Ziirich eine Schaumiinze fiir 300 Kronen, auf wel-
cher die Schilde aller Orte zu stechen seien; fir jede der beiden
Gotten einen &dhnlichen Stigpfennig fiir 50 Kronen. Daran zahlte
jeder Ort 25 Kronen, Wallis, Drei Biinde, Abt St. Gallen 20
Kronen usw. ‘

Ganz spit, als alles geordnet war, kam noch der Vertreter
der Drei Biinde, Landrichter Junker Hans von Capol, zu der
Tagsatzung, als bereits mehrere der zur Taufe Abgeordneten
sich auf der Reise befanden. Er berichtete, Biinden schlieBe sich
an und wolle auch einen Boten abordnen. Leider muBten die
Tagherrer. auf den bereits gefaBiten BeschluB hinweisen, und SO
blieb Biinden von der Ehre ausgeschlossen42.

Die Boten fanden freilich1s beim ersten Betreten des franzo-
sischen Bodens keinen erfreulichen Empfang: in Pontarlier wur-
den sie rechl kalt empfangen; sie beklagen sich in ihrem Be-
richt an die Tagsatzung, dal man ihnen nicht einmal eine Kante
Wein geschenkt, und nachts erhob sich vor ihrem Gasthaus eine
regelrechte Katzenmusik, ein Gejohle und Gebriill und Gemubhe,
das das Kuhgeschrei nachahmen sollte, ohne Zweifel als be-
sondere Aufmerksamkeit fiir die Herren Eidgenossen. Auf ihrer
ferneren Reise war der Empfang dann, freilich besser, auch der
Konig und die Kénigin nahmen sie freundlich auf, und be1 der
Taufe durfte der Abgesandte von Ziirich die junge Fiirstin zur
Kirche tragen und der Schwyzer zuriick. Jeder Bote erhielt auch
vom Kénig eine goldene Kette fiir 800 Kronen und von der Kom—
gin eine fiir 200 Kronen.

Unmittelbar nach der Taufe begann dann der Koénig mit
seinen neuen Gevattern die Unterhandlungen iiber die Erneue-
rung des Soldvertrages. Allein so zwischen Braten und Nach-
tisch wurde doch der Staatsvertrag nicht abgeschlossen, umso-
mehr als der Kénig in seinen Forderungen nicht unerheblich
iiber die fritheren Vertragsbestimmungen hinausging. ,Die
Schweizer sollten nicht bei jeder unbedeutenden, von aufien
drohenden Gefahr, sondern nur bei ernstlicher Bedrohung ihrer
Unabhingigkeit das Recht zur Abberufung ihrer Truppen aus

42 Sprecher. .
43 E. A IV. 1. d. 423, 1548, 12, Marz.
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dem franzosischen Dienste geltend machen diirfen. Sie sollten
den Vertrag fiir seine Regierungszeit und zehn weitere Jahre
schliefen und endlich sich herbeilassen, nicht nur das damals
bestehende franzosische Territorium mit Einschluf von Savoyen
und Piemont zu verteidigen, sondern ihn auch bei der Wieder-
eroberung verlorener Gebiete, in erster Linie des Herzogtums
Mailand und der Herrschaften Genua und Asti, zu unter-
stiitzen. 4 '

Auf beiden Seiten wurde nun, nachdem die Boten lidngst
nach Hause gekehrt, mehr als ein Jahr lang mit grofer Zihig-
keit iiber diese Forderungen gestritten; und teilweise oder in
abgeschwichter Form wurden schlieBlich die neuen Bedingungen
angenommen. Alle Orte nahmen die Vereinigung an, mit Aus-
nahme von Ziirich und Bern, jenes seinem Grundsatz getreu,
Bern, weil es von berechtigtem MiBtrauen gegen Frankreich er-
fillt war. Am 7. Juni 1549 erklirte die Tagsatzung zu Solothurn
die Vereinung als angenommen, und die Boten von Solothurn er-
hielten Auftrag, von Ort zu Ort zu reiten, um die aufgerichteten
Briefe siegeln zu lassen.

Die Boten der Drei Biinde versammelten sich am 17. Juli in
Ilanz. Der franzosische Gesandte Joh. Jak. von Castion hatte
ausdriicklich erklirts, der Konig gedenke nur mit der ganzen
Eidgenossenschaft, die Zugewandten inbegriffen, in ein Vertrags-
verhiltnis zu treten, aber keine Sonderabkommen zu treffen;
damit sollte also die Sonderstellung der Drei Biinde beseitigh
werden. Im fibrigen, erklirte er, seien die gse;guenseitigen Ver-
pflichtungen dieselben wie bisher.

Auf Grund dieser Erklirung und der Abschrift der Ver-
einungsurkunde beschlof dann der Bundestags:

1. dem Komg fir seine bewiesene Gunst und dem Herrn
Gesandten fiir seine groBe Miihe zu danken;

2. die Vereinung anzunehmen ,;und uns einandern by sol-
licher piindtnus und friindschaft zu erhalten zu handthaben, als
wit und ver unser leib und gutt reichen und erschiessen mag, in

44 Dierauer, III. 290.
45 Mat. 2. No. 241.
46 Mat. 2. No. 242
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namen des almechtigen Gottes; der welle uns und K. Mt. und
christgléoubig menschen hie im zitt durch sein barmhertzigkeit
gnedigklich erhalten®.

So lautet im wesentlichen der Abschied jenes Bundstages;
er sagt aber, wie das auch wohl heute noch so vorkommt, nichts
von den offenbar sehr stiirmischen Szenen, die dem Beschlu8
vorangingen, die wir nur aus Andeutungen erraten kénnen ; denn
kein Geschichtsschreiber meldet ein Wort davon. Die Freunde
und Gegner der fremden Dienste kamen hart hintereinander, die
ersteren beriefen sich auf den Pensionerbrief und hielten - ihn
den Pensionern unter die Augen. Diese aber, die in der Mehr-
heit waren, driickten ihre Meinung durch und gingen so weit,
den Pensionerbrief zu kassieren und in Stiicke zu reiBent’.

Dann erhielten die drei Haupter Auftrag, die Vereinung im
Namen der Biinde zu siegeln. Da der eidgendssischen Siegelungs-
kommission: offenbar der Weg bis in die ratischen Berge zu weit
war, so reisten die Bundeshiupter nach Baden und siegelten
dort.48 ' ,_

Allein es schien ein Unstern fiber diesem Vertrag zu schwe-
ben. Als die Hiupter auf der Riickkehr ‘iiber den Ziirchersee
herauffuhren, iiberfiel sie in der Nihe von Rapperswil ein so
wiitender Sturm, daf der Landrichter Gaudenz von Lombris, er-
trank ; der Birgermeister Heim und der Landammann Joh. Guler
konnten sich mit Miithe am Balkenwerk der Seebriicke fest-
halten und kamen mit dem Leben davon%o.

Dic geretteten zwei Bundeshiupter fanden bei ihrer Heim-
kehr eine gefihrliche Girung, namentlich im Zehngerichtenbund.
Es wurde allgemein behauptet, die Vereinung sei nicht so ver-
schrieben worden, wie man sie dem Volke vorgelegt. Es mag
das insoweit richtig sein, als nichts davon mitgeteilt worden
war, daB die Verpflichtungen der Eidgenossen fiiber die fritheren
hinausgingen, indem diese versprachen, auch die franzosische
Herrschafi in Savoyen und Piemont verteidigen zu helfen und
sogar die Verteidigung auf Mailand, Genua und Asti auszu-

. 47 Landes-Archiv.
48 Camp. 2. 326.
49 Camp. 2. 327.
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dehnen, sobald diese Gebiete durch die Franzosen selbst, ohne
der Eidgenossen Hilfe, zuriickgewonnen seiens. Insbesondere:
empfanden es aber die Biindner schwer, daf die besondere
konigliche Erkldrung fiir die Drei Biinde nicht mehr bewilligt
werden sollte. _

Dem Landrichter Capolsl, der zur Tagsatzung abgeordnet
worden war, um mit den -eidgendssischen Boten zur Beschwo-
rungsieierlichkeit nach Frankreich abzureisen, wurde ein schrift--
licher Protest seines eigenen, des Grauen Bundes nachgesandt:
sie hitten vernommen, der Gotteshausbund habe vor dem Obern
sein Siege! an die Urkunde gehiingt; sollte das nicht geéndert
werden, so konnte das AnlaB bieten, den ganzen Vertrag mun-
giiltig zu erkliren. Die Tagherren suchten zu beschwichtigen :
es sei ohne Arglist geschehen, man méochte die Sache fiir dies-
mal hingehen lassen, um den Abschluff nicht zu verzdgern.

Das war in der Tat eine Ursache einer sehr bemerkens-
werten Volksbewegung, die den ganzen Obern Bund in Aufruhr
brachte: daB diesem Bunde der erste Rang unter den Drei
Biinden, auf den er Anspruch machte, gollte streitig gemachts
werden.

Allein damit verbanden sich andere, tiefer liegende wund.
wichtigere Griinde der Unzufriedenheit. Es machte sich im-
Obern Bund eine starke Stromung gegen jJeden Soldvertrag
kund.’2 Jan dla Régla vom Heinzenberg als ihr Wortfiihrer,
neben jhm Ammann Marti von Tschappina, Silvester von Thusis
und Christenmann von Safien im ‘Auftrag ihrer Gemeinden be-
sprachen sich mit den Schamsern und beschlossen einen ener-
gischen: Protest gegen die Beschllisse des Ilanzer Bundstages.
Sie zogen, verstirkt durch' Abgeordnete vieler andern Gemeinden,
nach Ilanz, jagten den Beitag, der dort versammelt war, als ge-
setzwidrig auseinander, und zwangen den Landrichter, einen
Bundstag auf St. Katharina nach Truns einzuberufen. Obschon
diese Fiihrer der Initiative am allerliebsten die franzosische Ver-
einigung gleich abgesagt hiitten, wollen sie doch so radikal nicht.

50 Dierauer, 3. 293.
51 E. A. IV. 1. e. S. 157.
62 Vgl. far das Folgende Akten im Staatsarchiv.
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vorgehen : wie man die ainung hat gemacht mit dem Kiinig von
Franckrich, weliche vereinung wier vermeinent, es wire besser
gegen Gott und gegen dir welt, es wire nie gemachet, doch was
gmachet ist, ist gmachet. Allein um so bestimmter wird verlangt,
daB der Pensionerbrief des Grauen Bunds, der ohne Wiissen und
willen der Gemeinden brochen worden, wieder aufgerichtet werde,
wie von Alter her. AuBerdem stellen diese Minner noch ver-
schiedene Begehren, die alle fiir den demokratischen Geist der
Bewegung Zeugnis ablegen: es wird verlangt, dafl die Veltliner-
amter nicht nur zweien, dreien oder vieren zugute kommen ; so
wir es wiger, wir hattend das nit. Wan es ist in das Veltlin
zu ziechen, man vergifit des gemainen mans nit, er mull wib
und kind lassen, und mengs vatterlos kind wéirden; es sollen
Rittz nach Frankreich, Rechnungsabnahmen, Podestatereien auf
den Gemeinden abwechseln.

Auch in der Gemeinde sollen alle gleich gehalten werden;
wen e« an Schnitz (Steuer) gat, so vergist sinen (des gemeinen
Manns) nit, und wan er wir an dem obristen grat; und dar-
umb so wend wir nit‘das die Empter also verkauft wirden uns
hinderrugs.

Taggelder fiir die Bundstagsboten soll jede Gemeinde (und
nicht die Landeskasse) bezahlen; sonst erfihrt man nicht, was
sie am Bundstag alles miteinander verteilen.

Auch nimt uns fromd und unbillich, wie es gang und stand
umb das Gelt, das da kumpt von Frankrich oder von der graf-
schaft Tirol oder von dem Veltlin oder von Maienfeld, und som-
lich gelt hand wir von dem Obren pundt gestelt und verordnet
ainer jetlichen Gemeind sol usgeteilt wirden jetlichem glich zu
guten Triiwen on all geferd, und sol kain person mer nemen
dann die ander, es sy groff oder klain Hans; hiemit sind got be-
folchen. (Unterzeichnet:) Jan Riigla.

Diese Forderungen sind allem Anscheine nach vom Obern
Bund und, nach einer brieflichen Mitteilung von Blasius an
Bullingerss, auch im Zehngerichtenbund angenommen worden.

Einen bedeutenden Erfolg trug die Bewegung im Obern
Bund auch noch davon: der auf jenem ‘tumultuarischen Bundes-

53 Bullingers Korrespondenz, S. 163.
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tag vom 17. Juli zu Ilanz annullierte und zerrissene Pensioner-
brief wurde in feierlicher Weise wieder neu ausgefertigt und mit
dem neuen Sjegel des Bundes bekriftigt. Jetzt ist auch die
Schlufbemerkung verstindlich, die' dém Briefe beigefiigt wurde
und die ich mir nicht erkliren konnte, als ich seinerzeit die Ur-
kunden zur Verfassungsgeschichte verdffentlichte:

,Und des zu warem und offen urkund, so haben wir obge-
nanten gemainen dry piinth und unser yeder punth mit allen
sinen orten, gerichten und Communen dartzue und darin ge-
horig, diser brief dry glich luthende und sémlicher unsers obren
grauen puntz brief mit Rat und meren dir tagherren dédr drien
pinthen zuo Ilantz uf ainem offnen puntztag one Rat und be-
felch unser gmainden zerzert und kasiert, us sdmlicher ursach
wiirth disser brief allain mit unsers obgenempten punt Secret
insigel bewart, herin haissen wier gesampt bothen von den
gmeinden ouch durch ir befelch unser lanthrichter unsers des
grawen punt insigel heran thun hencken, doch in andrem un-
nachthailig und schedlich. -

“Aul Grund des nun wieder in Kraft gesetzten Pensionerbriefs
wurdenr dann durch ein Strafgericht des Grauen Bundes yere
tag herren vil nachs3: alle umb yere iibertrettung bestraftst;
Niheres ist dariiber aber nicht hekannt.

Auch im Bund der Gerichte wandte sich der Zorn des Volkes
gegen die Pensioner. '

‘ Dort hatte sich®s, besonders im hinteren Pratigau, in den
beiden Gerichten Klosters und Castels, des gemeinen Mannes
eine allgemeine Erregung bemichtigt; man behauptete tiberall,
die Drei Biinde hitten einen viel ungiinstigeren Vertrag erhalten
als die Eidgenossen. Die Erregung wandte sich gegen die Wort-
fuhrer und Verfechter der franzosischen Vereinung, Valentin
Gregori von Fatscherin in Maienfeld und Ammann Joh. Guler
auf Davos und mehrere andere. Die Mannen der Gerichte brachen
bewaffnet auf, bemichtigten sich der Genannten und fiihrten sie
gefesselt nach Davos, um sie abzutun und hinzurichten. Mit
Mihe erlangten die Boten der Drei Biinde und der Eidgenossen,

53a beinahe.
54 Bullingers Korrespondenz, S. 163. .
55 Fiur das Folgende vgl. E. A. IV. 1. e. 230 f, 235 ff.
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die herbeigeeilt waren, daB auf Anfang Mirz 1550 ein Gericht
in Davos eingesetzt wurde.

. Die Anklagen gingen dahin, die Beschuldigten hitten Pen-
sionen bezogen, einen gefidlschten Vertrag besiegelt, zur Auf-
hebung des Pensionerbriefs mitgewirkt u. a. m.

Das Gericht, das auf Dringen der biindnerischen und eid-
gendssischen Boten wenigstens insoweit eine rechtliche Form er-
hielt, als der Landvogt von Castels, Peter Finer, den Vorsitz
fithrte, entsetzte Guler fiir sieben Jahre simtlicher Ehren und
Amter, auch solle er wihrend dieser Zeit seinen Wohnsitz nicht
éndern ; auBerdem bezahlt er in acht Tagen 900 fl. bar; Vatsche-
rin soll acht Jahre in Ehren und Rechten stille stehen, was ihm
iibrigens an seinen Ehren unschidlich sein soll; und da nun
groBe Kosten erfolgt sind, solle er binnen acht Tagen 1000 fl.
bezahlen, ,,damit man die wiirt konne bezalen*. Andere wurden
zu etwas geringeren Strafen verurteilt, 50—300 fl. rh.: Paul
Buol, Johannes Buol, Andreas Sprecher, Georg Beli, Rudolf
gen. Ruotsch, Johannes Hatz u. a. m.56 '

Auf die anwesenden Boten der Eidgenossen machte die
ganze Gerichtsverhandlung keinen giinstigen Eindruck: ,Ein
solch wildes Volk,” berichtete der Glarner Joachim' Bildi seiner
Regierungt?, ,das alle Dinge so ohne Ordnung und ungeschickt
an diec Hand nehme, habe er nie gesehen. Wenn redlichen alten
Leuten die Sache nicht gefalle, so halte man diese fiir parteiisch
und stelle sie aus der Gemeinde.* o

Die hochgehenden Wogen der Volkshewegung in allen drei
Biinder: konnten dem franzosischen Gesandten Castion, der in
dem von ihm mit groBer Pracht erbauten Schlof Haldenstein
seinen stindigen Aufenthalt hatte, nicht unbekannt bleiben und
mufBten ihn. Giberzeugen, dafl in'den unteren Schichten des
ganzen Volkes eine starke Strémung gegen die franzosische Ver-
einung herrschte. Er hielt es daher fiir geraten, den Ratschligen
der Eidgenossen sein Ohr zu leihen und dem franzdsischen Konig
die Erneuerung der frither den Drei Biinden gewihrten besonde-
ren Bedingungen nahiezulseguen. Der Konig ging auch wirklich

56 Camp. II. 328. ‘
5'EAIVIeS241
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darauf ein und bewies damit, wie groBen Wert er auf'das Biind-
nis mit den Graubiindnern legte.

Unterr 12. Juli 155058 stellte der Konig die gewiinschte Er-
klidrung aus, worin er die schon 1521 den Drei Biinden gewihrten
Sonderrechte bestiitigte, mit Ausnahme des Jahrgelds fiir den
Abt von Disentis und des Verzichtes auf die drei Pleven, der
nun gegenstandslos geworden war; dazu versprach der Konig
auBerdem, fiir die Biindner ein eigenes Regiment zu errichten,
sobald die Werbung 6000 Mann fibersteige. °

Dieser Erfolg trug jedenfalls viel zur Beruhigung bei; eben-

so wohl auch, daB am Bundestag zu Ilanz am 24. Januar 1551
von den beiden anderen Biinden den zu Davos Verurteilten ein
Revisionsgericht aus dem Zehngerichtenbund - gewihrt wurde,
dessen Vorsitzender einer von den Verurteilten selber war,
Ammann Andreas Sprecher. Als nun bewiesen werden konnte,
daB der Richter Jof Fliitsch sich zu Davos unrechtmiiBig be-
reichert, dal man den Angeklagten keine hinreichende Gelegen-
heit zur Verteidigung gelassen, da muBte jhnen wenigstens ein
Teil der Strafgelder erstattet werden, und dem einen Verurteilten,
Val. Fatscherin, y(rurd‘e »zur Ergotzlichkeit das Amt des Lands-
hauptmanng im Veltlin gegeben; der andere, Joh. Guler, erhielt
Brief und Siegel, daf er vom Konig von Frankreich jihrlich
100 Kronen Pension annehmen diirfe, und sein Sohn Johannes
wurde zum Vikar des Veltlins befdrdertss.
" Damit scheint dann Beruhigung eingetreten zu sein ; ob dazu
auch der gewiBl wohlgemeinte Beschlufl des Bundstages vom
20. Januar 155160, S daB hinfiir kein Bund noch Privatperson
keine absiinderung, prattiken, uffruor noch empérung fiirnemen,
angeschieren, iiben noch gebruchen diirfe ohne zugeben der Drei
Biinde“, beigetragen hat, das mag immerhin fraglich erscheinen;
die bald-darauf wieder ausbrechenden Wirren sprechen nicht
dafiir. | '

Auch bei den folgenden Biindniserneuerungen mit Frank-
reich, 1564, 1582, 1602, nahm Biinden immer eine Sonder-

58 Vogel, Les Priviléges des Suisses, S. 149.
59 Sprecher, Chron., 210.
€ Mat. II. No. 254.
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stellung ein. Die Biindniserneuerung von 1663 haben die Erei
Biinde nicht beschlossen ; wenn trotzdem Biinden in der Urkunde
als Mitunterzeichner erscheint, so ist anzunehmen, wie Ochsli
glaubhaft macht, daB das auf Schleichwegen geschehen sei, viel-
leicht mit stillem Einverstindnis der biindnerischen Politiker,
die damals noch fiir den franzésischen Militirdienst eine beson-
dere Vorliebe hatten. Von den Bindner Wirren an neigte die
offizielle Politik Biindens mehr zu Osterreich als zu Frankreich.

Doch ich kann darauf nicht weiter eingehen. Es lag mir
daran, erstens das Wesen und die Bedingungen dieser franzo-
sischen Soldvertriige, die einen so wichtigen Grundfaktor unserer
Biindnergeschichte ausmachen, in ‘ihrer Entstehung zu ver-
folgen und dann zu zeigen, wie gerade diese fremden Kriegs-
dienste und die sie bedingenden Staatsvertrige den Anfang zu
den Parteiungen bildeten, wozu dann freilich auch andere Fak-
toren kamen, wie Familienrivalitit, Gegensatz der Konfessionen,
verschiedene Handels- und Verkehrsinteressen u. a.. m. Dann
aber schien es mir auch interessant, zu verfolgen, wie die ver-
schiedenen Kreise und Stinde sich in verschiedener Weise zu
der Frage der Soldvertrige verhielten: wie die einfluBreichen,
leilenden Minner dafiir eifrig eintraten und wohl auch ihre
Machtbefugnisse hie und da in nicht vollig gesetzlicher Weise
dazu verwendeten, um diese Vertrige, die ihnen nicht nur reiche
Pensionen, sondern auch die eintriiglichen Offiziersstellen brach-
ten, durchzusetzen, wie anderseits nicht blof, von Zwinglischem
Geiste geleitet, die reformierte Geistlichkeit in ihrer Mehrheit
dagegen eiferte, sondern auch, was uns wichtiger ist, unter dem
gemeinen Manne je und je wieder die Auflehnung gegen diese
moralisch und politisch verhiingnisvollen Solddienste sich ver-
band mit dem HaB und auch idem Neid gegen die groflen Hansen,
gegen die Pensioner und Kronenfresser, aber auch mit dem ange-
stammten Stolz auf die demokratischen Einrichtungen, die unter
der Vorherrschaft der fiiberméchtigen und reichgewordenen Ma-
gnaten zu -erliegen drohten.



	Die ersten Bündnisse der III Bünde mit Frankreich : Vortrag, gehalten am 24. März 1914 in der histor. antiq. Gesellschaft

